
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/3/30 12Os26/89,
12Os41/01

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1989

Norm

StPO §252

Rechtssatz

Die Vorschrift des § 252 StPO dient neben der Wahrung des Grundsatzes der Mündlichkeit auch der konkreten

Ausformung des Grundsatzes der Unmittelbarkeit des Verfahrens, indem angeordnet wird, daß Mitbeschuldigte,

Zeugen und Sachverständige grundsätzlich mündlich in der Hauptverhandlung zu vernehmen sind. Da diese

unmittelbare Beweisaufnahme aber an tatsächliche und rechtliche Schranken stößt, erfährt dieser Grundsatz in den im

§ 252 Abs 1 und 2 StPO umschriebenen Ausnahmefällen eine Durchbrechung.

Entscheidungstexte

12 Os 26/89

Entscheidungstext OGH 30.03.1989 12 Os 26/89

Veröff: EvBl 1989/141 S 539

12 Os 41/01

Entscheidungstext OGH 31.05.2001 12 Os 41/01

nur: Da diese unmittelbare Beweisaufnahme aber an tatsächliche und rechtliche Schranken stößt, erfährt dieser

Grundsatz in den im § 252 Abs 1 und 2 StPO umschriebenen Ausnahmefällen eine Durchbrechung. (T1)
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